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INFINCO – Wer sind wir?

• seit 2003
• Geschäftsführer: Joe Kaltschmid, Michael Schopper
• Versicherungsmakler – Zugang zum gesamten Markt
• Spezialisierung auf Vermögensschadenhaftpflicht-

Versicherungen
• Produktentwicklung gemeinsam mit den 

Versicherungsunternehmen
• Unterstützung im Schadensfall
• Kooperationen mit anderen Versicherungsmaklern 

österreichweit

Spezialisierter Versicherungsmakler in Innsbruck



Medienagentur
Umfangreiche Tätigkeitsfelder – offene Berufsbilddeckung 
erforderlich
Werbeagentur

Internetagentur

Medienagentur

Contentagentur

Marketingagentur

Social-Media-Agentur
PR-Agentur

SEM/SEO-Agentur

Künstleragentur

Weblogger 

Grafik-Designer
Influencer
Fotograf

Web-Designer
Freie Texter 

Eigenverleger/Verlage

Marketingberater

SEO Berater
Social-Media-Berater

PR-Berater

Markt-/Meinungsforschung

Eventmanager

Kommunikationsberater
Content-Manager

Brand-Manager 

Affiliate-Marketing

Redakteur
Freier Journalist

Kameramann/Tontechniker
Regisseur

Mitversicherung von Tätigkeiten: 

Unternehmensberatung insb.

- Marketingberatung

IT- und Telekommunikations-
branche
- Internetdienstleistungen

- Providerleistungen (SaaS)

- IT-Beratung

- Software-Implementierung



Vermögensschadenhaftpflicht

VERschreiben
(Zahlendreher in 

wichtigen 
Dokumenten)

VERlesen (wichtige 
Details überlesen)

VERgessen (vergessen 
von wichtigen Details)

VERpassen (von 
wichtigen Fristen)

VERsprechen (falsche Auskünfte)

Echte 
Vermögensschäden

?

Schadenursachen

„Es ist gar nicht so 
schwer, etwas 

falsch zu machen“



Schadensfälle, Claims

Eine Medienagentur ist mit der Leitung eines Projektes bei einem 
Auftraggeber betraut. 

Aufgrund personeller Ausfälle ist die Agentur nicht in der Lage, 
wichtige Unterlagen rechtzeitig abzugeben. 

Das Projekt verzögert sich um einen weiteren Monat. Der 
Auftraggeber stellt Schadensersatzansprüche und entgangenen 
Gewinn in Höhe von 120.000 € in Anspruch. 

Verzögerte Leistungserbringung



Schadensfälle, Claims

Die Geschäftsführung eines großen Mittelständlers beauftragt eine 
Webagentur mit dem Entwurf eines neuen Internetauftritts. 

Nach Einführung der neuen Website wird festgestellt, dass diese 
gegen Bild- und Tonrechte eines Dritten verstößt. 

Der Geschädigte verlangt Schadenersatz vom Auftraggeber. Dieser 
leitet die Forderung an die Agentur weiter.

Urheberrechtsverletzung

©



Schadensfälle, Claims

Eine Werbe-Agentur wird mit der Erstellung einer Google AdWords 
Kampagne beauftragt.

In Folge eines fahrlässigen Fehlers der Agentur kommt es zum 
Wettbewerbsverstoß.

Für die Abmahnung und den Schadenersatz nimmt der Kunde die 
Agentur in Regress.

Google Adwords





Schadensfälle, Claims

Druckdaten für eine Produktverpackung wurden fehlerhaft an den 
Auftraggeber geliefert. 

Der aufgedruckte Preis war auf der Produktverpackung nicht zu 
erkennen, da er überlagert wurde.

Daher war eine Korrektur der Druckdaten und ein Nachdruck 
erforderlich.

INFINCO - Druck von Unterlagen





Schadensfälle, Claims

Der Versicherungsnehmer übernahm für einen 
Jägertaschenkalender die Drucksatzerstellung. Neben Waffen und 
Bekleidung wurden auch unterschiedliche Jagdhunde beschrieben. 

Beim Korrekturlesen übersah man jedoch einen Druckfehler und 
schon wurde aus dem Schweißhund ein... naja, genau. Da ein 
Neudruck nicht mehr möglich war, überklebte man in jedem 
Kalender die falsche Bezeichnung.

Der Versicherer übernahm die Kosten für die Aufkleberaktion. 

Das Überkleben der falschen "Hunderasse" kostete insgesamt 
25.000 €.

Ein kompletter Neudruck der Taschenkalender hätte 150.000 € 
gekostet.

Räudiger Druckfehler





Schadensfälle, Claims

Models wurden von örtlichem Sporthandel eingekleidet und dafür 
sollte das Geschäft im Imagemagazin platziert werden

Es wurde vereinbart, dass die Kleidung nach dem Shooting 
gereinigt und intakt an den Händler zurückgeht. 

Der Fotograf lies die Models nun aber über einen steilen Hang 
marschieren, diese stürzten und dabei wurden die „Leihgaben“ 
teilweise derart verschmutzt und beschädigt, dass eine Rücknahme 
durch den Sporthändler verweigert wurde.

INFINCO - Fotoshooting für Imagemagazin eines 
Hotels



Schadensfälle, Claims

Auch im ordentlichsten Büro herrscht von Zeit zu Zeit Kabelsalat. 

Bei einer Präsentation werden einem Kunden die Räumlichkeiten 
des eigenen Unternehmens gezeigt. 

Beim Gang durch die Büros stolpert der Kunde über ein ungünstig 
liegendes LAN- oder Druckerkabel und verletzt sich schwer. 

Ein Fall für die Betriebshaftpflichtversicherung.

Kabelsalat





Aktuelle Versicherungssituation 
österreichischer Medienagenturen
- Viele Unternehmen sind bis zum ersten Schaden gar nicht versichert.
- Sobald Strukturen (Unternehmensgröße, Büro, Mitarbeiter) vorhanden sind, wird eine 

Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen
- Oftmals sind damit keine reinen Vermögensschäden versichert bzw. nur als (geringe) 

Sublimits
- Der reine Vermögensschaden ist das Hauptrisiko für Unternehmen aus der 

Medienbranche.
- Klagebereitschaft der Geschädigten (Kunden) steigt an, teilweise auch konstruierte 

Ansprüche (Abwehr)
- vertragliche Haftung meist ausgeschlossen
- Oftmals IT-nahe Tätigkeiten nicht mitversichert
- In AT nur geringe Versicherungssummen zugänglich



Vermögensschadenhaftpflicht
Was ist ein 
Vermögensschaden?
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• Auch genannt „reiner Vermögensschaden“
• Ein Schaden, der weder ein Personen- oder Sachschaden 

ist oder aus solchen resultiert
• Auch: Verlust, Veränderung, Blockade von elektronischen 

Daten (!)

• Auch genannt „Vermögensfolgeschaden“
• Finanzielle Nachteile, die sich aus Personen- und 

Sachschäden ergeben
• Deckungssumme für Personen-und Sachschaden (Achtung: 

Sublimits!)

Unechter 
Vermögensschaden

Echter
Vermögensschaden 



Vermögensschadenhaftpflicht

Gesetzliche Haftung:
Der VR gewährt dem VN und den mitversicherten Personen 
Versicherungsschutz, wenn diese von einem Dritten aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen für einen VH-Schaden 
verantwortlich gemacht werden.
Vertragliche Haftung:
Dies gilt auch für Ansprüche Dritter auf Schadenersatz, Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen oder entgangenen Gewinn wegen 
Verschuldens bei Vertragsverhandlungen, der Nicht- oder 
Schlechterfüllung einer vertraglichen Leistungspflicht.
Verschuldensunabhängige Haftung:
Ansprüche Dritter auf Schadenersatz, Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen, entgangenen Gewinn, wenn für das Abweichen von 
der vereinbarten Beschaffenheit von Sachen, Lieferungen, 
Leistungen (z.B. Service Level Agreement) 
verschuldensunabhängig geleistet werden muss.

Haftungen nach Grundlage



INFINCO Markel Pro Media



INFINCO Markel Pro Media

• Selbst haftungsverschärfende Regelungen in Verträgen, z.B. 
Service-Level-Agreements, Nebenpflichten

• INFINCO exklusiv: Mitversicherung von Risiken der Unternehmens-
beratung und IT- und Telekommunikationsbranche

• offene Berufsbilddeckung 

• Rücktritt des Auftraggebers, Reputationsschäden

• Veränderung oder Blockierung der eigenen Webseite, 
Domainschutz, Druckeigenschaden

• Durch Mitarbeiter (Vertrauensschaden)

• Durch Dritte (Betrug)

• INFINCO exklusiv: Innovationsklausel

• Rechtsschutzversicherung (Vergütungs- und Strafrechtsschutz)

Öffentlich/rechtliche, gesetzliche & vertragliche 
Haftung

Offene Deckung & weltweiter Schutz

Umfangreiche Eigenschadenversicherung

Vertrauensschaden- und Betrugsversicherung

Zusatzleistungen
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Highlights



INFINCO Markel Pro Media
Highlights

• Bei Geheimhaltungspflichten

• Urheber-, Marken- und Lizenzrechtsverletzungen
• Namens- und Persönlichkeitsrechtsverletzungen

• Bei pauschalierten Schadensersatzvereinbarungen
z.B. 1.000 € pro Tag bei Serverausfall, keine Entschädigungsgrenze

• Für gemietete, geliehene und gepachtete Gegenstände 
bis 6 Monate und bis 50.000 € Entschädigungsgrenze (im Rahmen 
der Betriebshaftpflichtversicherung)

• Angestellte Mitarbeiter, geringfügig Beschäftigte, Auszubildende, 
Volontäre, freie Mitarbeiter uvm.

Vertragsstrafen

Gewerbliche Schutzrechte

Pauschaler Schadensersatz

Obhutsschäden

Großer versicherter Personenkreis
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Infinco Markel Pro Media
PRÄMIENERMITTLUNG/ Jahreprämien



Infinco Markel Pro Media

Cyberversicherung: ab EUR 95,00 p.a.

Druckeigenschaden: ab EUR 65,00 p.a.

Betriebshaftpflicht: ab EUR 65,00 p.a.

WICHTIGE BAUSTEINE:

MÖGLICHE NACHLÄSSE:

Startup-Nachlass: -15% auf die ersten beiden Vertragsjahre

Laufzeitnachlass: -10% bei 3 Jahren Laufzeit



Prämienbeispiele

Grafiker (VH, Betriebshaftpflicht):
Umsatz: bis 100.000 EUR
Versicherungssumme VH: 300.000 EUR
Versicherungssumme BH: 3.000.000 EUR
Selbstbeteiligung: 500 EUR
Jahresprämie inkl. VSt.: 374,63 EUR

Werbeagentur (VH inkl. EVP, DES und Betriebshaftpflicht):
Umsatz: 750.000 - 1.000.000 EUR
Versicherungssumme VH: 1.000.000 EUR
Versicherungssumme BH: 5.000.000 EUR 
Selbstbeteiligung: 1.000 EUR
Jahresprämie inkl. VSt.: 1.382,62 EUR

Jahresbruttoprämie



Warum eine Vermögensschadenhaftpflicht?
• Vermögensschäden - größtes unternehmerisches Risiko im Rahmen der kreativen Berufe

• Kleine Fehler können große Auswirkungen haben

• Vertragsbedingungen werden häufig durch Auftraggeber bestimmt - nachteilige 

Haftungsbestimmungen

• verschuldensunabhängige Haftung vertraglich geregelt

• Haftung für Subunternehmer

Warum INFINCO?
• Umfassendes Deckungskonzept für die Berufsgruppe mit attraktiven Prämien

• Cyberversicherung als ideale Ergänzung

• Jahrelange Spezialisierung auf Absicherung von Vermögensschäden

• Betreuung im Schadensfall

• Zukunftssichere Versicherungsprodukte durch kontinuierliche Produktverbesserungen



Haben Sie Interesse? – Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Landingpage für Angebotserstellung: https://media.infinco.com

Infinco GmbH & Co KG COBIS Finanz | Dienstleistung
 Fallmerayerstraße 12,  Kindergartenstraße 11

6020 Innsbruck 9020 Klagenfurt
 +43 512 588580-18  +43 463 444090 oder +43 676 9020500
 angebot@infinco.com  office@cobis.at oder f.ahm@cobis.at
 www.infinco.com  www.cobis.at

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

https://media.infinco.com/
mailto:angebot@infinco.com
mailto:office@cobis.at
mailto:f.ahm@cobis.at
http://www.infinco.com/
http://www.cobis.at/
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